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17.12.2019          

Stellungnahme der AGS  
zum Referentenentwurf einer Verordnung  

zur Änderung der Abfallverzeichnis-Verordnung und der Deponieverordnung   
 

Zu den vorgesehenen Änderungen der AVV und der DepV nehmen wir wie folgt Stellung: 

1.  Zu Art. 1 Nr. 2 (Nr. 2.2.3 der Anlage zur AVV) - neu 
In Nr. 2.2.3 der Anlage zur AVV ist der Verweis auf die EU-POP-Verordnung anzupas-
sen. Die frühere Verordnung (EG) Nr. 850/2004 wurde inzwischen durch die Verordnung 
(EU) 2019/1021 abgelöst. 

2.  Zu Art. 2 Nr. 1 (§ 6 Abs. 1 Satz 3 DepV) 
 Als neuer Satz 3 soll in § 6 Abs. 1 DepV eine Regelung aufgenommen werden, wonach 

die Behandlung zwecks Steigerung der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des 
Recyclings zu erfolgen hat. Diese Vorgabe passt jedoch nicht zum Kontext von § 6 Abs. 1 
DepV. Denn dort geht es allein um die Ablagerung, die eine Maßnahme der Abfallbeseiti-
gung darstellt. Prüfungen und Maßnahmen im Hinblick auf eine nach der Abfallhierarchie 
vorrangige Vorbereitung zur Wiederverwendung und ein Recycling haben stets im Vorfeld 
einer Ablagerung bzw. der Behandlung zwecks Ablagerung zu erfolgen, nicht aber erst im 
Rahmen einer Behandlung zur Ablagerung i.S.v. § 6 Abs. 1 DepV.  

 Die vorgesehene Regelung ist deshalb zu streichen, zumal sie angesichts der vorrangi-
gen Festlegungen zur Abfallhierarchie im KrWG überflüssig ist. Soweit hingegen daran 
festgehalten werden soll, muss der Vorrang der Vorbereitung zur Wiederverwendung und 
des Recyclings anderweitig in der DepV verortet werden, wobei aber unklar ist, an wel-
cher Stelle dies sinnvollerweise erfolgen kann.   

3.  Zu Art. 2 Nr. 2 Buchst. a) bb) (§ 7 Abs. 1 Nr. 7 DepV) - neu 
 In § 7 Abs. 1 Nr. 7 DepV ist der Verweis auf die EU-POP-Verordnung anzupassen. Die 

frühere Verordnung (EG) Nr. 850/2004 wurde inzwischen durch die Verordnung (EU) 
2019/1021 abgelöst. 

4. Zu Art. 2 Nr. 2 Buchst. a) cc) (§ 7 Abs. 1 Nr. 10 DepV) 
 Die in § 7 Abs. 1 Nr. 10 DepV vorgesehene Regelung, dass Abfälle, die sich zur Verwer-

tung eignen, von der Ablagerung ausgeschlossen sind, ist ersatzlos zu streichen. Denn 
sie geht über eine 1:1-Umsetzung des Europäischen Rechts hinaus und ist auch nicht 
vollziehbar.  

 Unbestritten ist zwar, dass verwertbare Abfälle vom Grundsatz her nicht auf Deponien 
beseitigt werden sollen. Diese bereits aus dem KrWG folgende Vorgabe steht dort jedoch 
ausdrücklich unter dem – auch in der neuen Nummer 10 vorgesehenen – Vorbehalt, dass 
eine Beseitigung nicht die unter Umwelt- und Gesundheitsgesichtspunkten bessere Lö-
sung ist (§ 7 Abs. 2 Satz 3 KrWG). Außerdem entfällt die Pflicht zur Verwertung – worauf 
der neue Satz hinter Nummer 10 hinweist –, wenn eine Verwertung technisch nicht mög-
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lich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist (§ 7 Abs. 4 KrWG). Wegen dieser Einschrän-
kungen und den darin enthaltenen unbestimmten Rechtsbegriffen wäre die neue Nummer 
10 nicht als vollzugtaugliche Regelung eines Ablagerungsverbotes geeignet.  

 Hinzu kommt, dass die Pflicht zur vorrangigen Verwertung – und generell zur Beachtung 
der Abfallhierarchie – für die Erzeuger oder Besitzer von Abfällen gilt (§ 7 Abs. 2 Satz 1 
KrWG). Durch die vorgesehene Neuregelung in § 7 Abs. 1 Nr. 10 DepV würde sie aber 
auch den Deponiebetreiber als Abfallentsorger treffen. Denn es handelt sich bei der ge-
planten Regelung um eine „echte“ Betreiberpflicht mit der Folge, dass bei Nichtbeachtung 
eine Ablagerung kraft Verordnung unzulässig ist. Folglich hätte der Deponiebetreiber zu 
prüfen, ob es sich bei den für eine Ablagerung auf seiner Deponie vorgesehenen Abfällen 
um solche handelt, die möglicherweise anderweitig verwertet werden können, etwa als 
Deponieersatzbaustoff auf einer anderen Deponie oder ggf. nach entsprechender Vorbe-
handlung im Bergversatz. Wäre dies zu bejahen, müsste er die Abfälle wegen ihrer Ver-
wertungseignung ablehnen. Weil aber zahlreiche Abfälle grundsätzlich für eine Verwer-
tung in Betracht kommen, wäre ein wirtschaftlicher Deponiebetrieb nicht mehr gewähr-
leistet: Nach der vorgesehene Regelung müsste jeder Deponiebetreiber seinen eigenen 
Betrieb durch die Zurückweisung von Abfällen in eine wirtschaftliche Schieflage bringen! 
Das ist praxisfremd und unrealistisch. 

 Im Übrigen fehlen dem Deponiebetreiber auch die notwendigen Informationen, um über-
haupt beurteilen zu können, ob eine Deponierung den Schutz von Mensch und Umwelt 
unter Berücksichtigung der in § 6 Abs. 2 Satz 2 und 3 KrWG festgelegten Kriterien am 
besten oder in gleichwertiger Weise wie eine Vorbereitung zur Wiederverwendung und 
das Recycling gewährleistet. Erst Recht kann er nicht beurteilen, ob und inwieweit dem 
Erzeuger oder Besitzer eine ggf. technisch mögliche Verwertung auch wirtschaftlich zu-
mutbar ist (§ 7 Abs. 4 KrWG). Was ist etwa mit Abfällen, die grundsätzlich – technisch 
gesehen – verwertbar sind, für die aber kein Absatzmarkt existiert bzw. bei denen die 
Verwertungskosten höher als die Beseitigungskosten sind? Wo liegt hier im Einzelfall die 
Grenze der wirtschaftliche Zumutbarkeit? 

 Es ist somit offenkundig, dass die vorgesehene Regelung für den Deponiebetreiber in 
keiner Weise vollziehbar ist. Sie widerspricht dem Ansatz des KrWG, nur die Erzeuger 
und Besitzer zur vorrangigen Verwertung in die Pflicht zu nehmen. Stattdessen soll diese 
Pflicht auch einem Adressaten aufgebürdet werden, der sie sachgerecht gar nicht erfüllen 
kann.  

 Und nicht zuletzt ist unklar, wie die für die Deponie zuständige Behörde die Vorschrift 
überwachen und durchsetzen soll. 

5.  Zu Art. 2 Nr. 2 (§ 8 Abs. 1 Nr. 11 DepV) - neu 
 In § 8 Abs. 1 Nr. 11 DepV ist der Verweis auf die EU-POP-Verordnung anzupassen. Die 

frühere Verordnung (EG) Nr. 850/2004 wurde inzwischen durch die Verordnung (EU) 
2019/1021 abgelöst. 

6. Zu Art. 2 Nr. 4 Buchst. d) (Anhang 1 Nr. 2.2, Absatz 1 Satz 3) - neu 

  Nach dem bereits geltenden Anhang 1 Nr. 2.2, Absatz 1 Satz 3, ist die mineralische 
Komponente mehrlagig herzustellen. Aus unserer Sicht sollte diese Anforderung künftig 
dahingehend eingeschränkt werden, dass sie nicht mehr für die Deponieklasse 0 gilt, so-
fern die Gesamtmächtigkeit der mineralischen Abdichtungskomponente nur 25 cm be-
trägt.  

7.  Zu Art. 2 Nr. 4 Buchst. d) bb) (Anhang 1 Nr. 2.2, neue Fußnote 2 zur Tabelle 1) 
 In der neuen Fußnote 2 zur Tabelle 1 sollte im zweiten Absatz eine Klarstellung erfolgen, 

ob die erste Abdichtungskomponente als Ersatz für die geologische Barriere zu werten 
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ist. Diesbezüglich wäre auch eine Klarstellung in der Tabelle notwendig.  

 Für den dritten Absatz wäre eine eindeutige Definition des Begriffs „unbelasteter Bo-
denaushub“ hilfreich (Abfallschlüssel 17 05 04?, Z0, Z1.1?, Baggergut?). 

 Ungeachtet dessen bitten wir darum, die neue Fußnote als Fußnote 1a zu bezeichnen 
und die bisherige Nummerierung der Fußnoten 2 und 3 unverändert zu lassen, damit es 
hinsichtlich der Bezugnahmen auf diese Fußnoten in den bisher ergangenen behördli-
chen Entscheidungen keine Unklarheiten gibt. 

8.  Zu Art. 2 Nr. 5 Buchst. a) bis d) (Anhang 3 Nr. 2 Tabelle 2, neue Fußnote 3) 
 Wegen der Aufnahme einer neuen Fußnote 3 in Anhang 3 Nr. 2 Tabelle 2 sollen die bis-

herigen Fußnoten verschoben werden. Eine solche Verschiebung ist unbedingt zu ver-
meiden, damit es hinsichtlich der Bezugnahmen auf die bisherigen Fußnoten in den be-
reits ergangenen behördlichen Entscheidungen keine Unklarheiten gibt. Stattdessen ist 
die neue Fußnote als Fußnote 2a zu bezeichnen und die bisherige Nummerierung der 
Fußnoten 3 bis 16 unverändert zu lassen.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

 

gez.  
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